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RS OGH 1969/9/17 6Ob192/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1969

Norm

EheG §49 A1c

EheG §60 Abs3

Rechtssatz

Das Zeigen des entblößten Gesäßes unter Ehegatten, die sich aus Anlaß von Di6erenzen das Götz - Zitat gegenseitig

gewohnheitsmäßig zurufen und es auch nur als Unmutsäußerung au6assen, stellt keine zur Begründung eines

Mitschuldantrages ausreichende schwere Eheverfehlung dar.
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6 Ob 192/69
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